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1 Definitionen

1.1 Gesundheitsdefinitionen

Über den Begriff Gesundheit bestehen seit 60 Jahren verschiedene Ansichten.

Die Schulmedizin definiert Gesundheit als Freisein von organisch
nachweisbaren Krankheiten.

Eine derartige Definition entspricht nicht den Realitäten. Das so genannte
„Funktionelle Syndrom“ bzw. somatoforme Störungen (ICD 10F) werden nicht
dabei berücksichtigt.

In der Gründungspräambel der WHO wird Gesundheit wie folgt definiert:
„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens und nicht das Freisein von Krankheiten und
Gebrechen“. In der Ottawa-Charta 1986 wurde diese Definition wie folgt erweitert:

Gesundheit ist „ als ein befriedigendes Maß an Funktionsfähigkeit in
physischer, psychischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht und von
Selbstbetreuungsfähigkeit bis ins hohe Alter“ aufzufassen [WHO 1987].

1.2 Bioaktive Wirkung und Gesundheitsschädigung

Die Begriffe Gesundheitsschädigung, bioaktive Wirkung bzw. bioaktive Reaktion
werden häufig vermengt und nicht scharf voneinander abgegrenzt gebraucht,
wodurch es zu Verwirrungen in Fachkreisen kommt. Deshalb zur Klärung eine
kurze Begriffsbestimmung.

1.2.1 Bioaktive Wirkung (Begriffsbestimmung)

Eine bioaktive Wirkung ist meistens eine unspezifische Reaktion des Organismus
auf Fremdeinwirkungen verschiedenster Natur (physikalisch, chemisch, sozial,
bakteriell, viruell). Dabei muss unterschieden werden

ð- ob diese Reaktion vorübergehend ist und durch einen reversiblen
Einschwingvorgang die Homöostase (Norm) wieder herstellt; das ist
eine normale Anpassungsreaktion eines Individuums oder

ð- ob zeitweilig (z. B. mehrere Tage) die veränderte Reaktion bestehen
bleibt und sich dann wieder durch einen reversiblen
Einschwingvorgang „normalisiert“. Das wäre mit einer Störung der
Gesundheit gleich zu setzen, bei der die Fremdeinwirkung als
Trigger effektiv war oder

ð- ob die ausgelöste veränderte Reaktion auf Dauer mit Beschwerden,
Einbußen der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität einhergeht und
nicht reversibel ist. Das ist eine gesundheitliche Schädigung.
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1.2.2 Gesundheitliche Schädigung (Begriffsbestimmung)

Unter gesundheitlicher Schädigung verstehen wir daher dauerhafte oder
zeitweilige irreversible Veränderungen der physiopsychosozialen
Funktionsfähigkeit des Menschen, die durch Noxeneinwirkung kurz- oder
langfristig entwickelte oder auch heftige kurzzeitige Einwirkungen (z. B. Schock)
auftreten kann [Pischinger 1990; 1975; Weiner 1990; Perger 1988, 1981, 1971;
Rimpler 1987; Trepel 1968; Schober 1953, 1951/52]. (Noxe = Schadstoffe,
schädigendes Agens, krankheitserregende Ursache)

1.2.3 Bioaktive Wirkung ist als Eustress aufzufassen

Bioaktive Wirkungen (bzw. Reaktionen) im engeren Sinne stellen gewöhnlich eine
unspezifische psychophysiologische Stressreaktion dar (Eustress), die durch
äußere oder innere Wirkfaktoren eine Auslenkung der Homöostase hervorruft und
nach kürzerer oder längerer Zeit als Einschwingvorgang wieder zur „Norm“
zurückkehrt. Derartige durch Fremdeinwirkungen ausgelöste unspezifische
„Bioaktivitäten“, die den Anpassungsprozess des Menschen an seine Umwelt
gewährleisten, werden gewöhnlich sowohl bei Lärmwirkungen als auch bei EMF-
Wirkungen zur Schwellenwertbestimmung verwendet.. Bioaktive Wirkungen
können daher keine Aussage über die gesundheitsschädigende Wirkung treffen.

1.3 Nicht ionisierende Strahlung

Das ist langwellige elektromagnetische Strahlung von 1 Hertz bis zu den
Wellenlängen des sichtbaren Lichts (einschließlich). Hierzu gehören die Rundfunk-
, Radar-, Fernseh-, Mobilfunkwellen, aber auch jene der Thermographie, des
Ultraschalls, der Kernspintomographie, der Hochspannungsleitungen, der
Mikrowellentechnik, Mobilfunk- und Radarstrahlungen.

Es wird zwischen thermisch wirkender nicht ionisierender Strahlung und
athermisch (nichtthermisch) wirkender bioaktiver Wirkung unterschieden. (Eine
solche Unterteilung wird teilweise in Frage gestellt. Die Unterscheidung wird durch
die Intensität der Flussdichte, also der Stärke des Feldes, abgeleitet.)

Die thermische Wirkung wird durch hochfrequente Wellen mit hoher
Leistungsflussdichte (Feldstärke) charakterisiert. Heute kennt jeder, der ein
elektrisches Grillgerät hat, diesen Thermoeffekt. Wenn z. B. Radar-, Mobilfunk-
und Radiowellen u. a. beim Menschen einen Thermoeffekt auslösen, dann sind
zunächst Augen (grauer Star) und Hoden (Fertilität), aber auch das Bindegewebe,
Grundsubstanz der extrazellulären Matrix, bedroht, wodurch Präcancerosen
(Vorstadien von Krebs) entstehen können [Schlitter 1995; Heine 1991; Pischinger
1990; Perger 1988; Rimpler 1987].

Die athermische/biologische Wirkung nicht ionisierender Strahlung entsteht
durch hochfrequente Radiowellen mit schwacher Leistungsflussdichte [Warnke
2004, 1997; Hecht und Balzer 1997; Wever 1987, 1974, 1968, 1966; Presman
1970; Frey 1962, 1961 u. a.]. Die athermische/biologische Wirkung nicht
ionisierender Strahlung kann in die Prozesse der informationsverarbeitenden
Prozesse des Zentralnervensystems [Adey und Bawin 1977; Presman 1970] und
in die Hierarchie biologischer Rhythmen [Wever 1987, 1974, 1968, 1966; Wever
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und Persinger 1974; Presman 1970] eingreifen und Stress auslösen [Hecht 2005a
und b], sich bis zur extrazellulären Matrixebene und molekularbiologischen Ebene
des oxidativen und nitrosativen Stresses [Warnke 2005; Kuklinski 2004a und b;
Kremer 2004] fortsetzen, wodurch es zur Dysregulation in der Grundsubstanz der
extrazellulären Matrix kommt und ebenfalls Präcancerose entwickelt werden kann
[Schlitter 1995; Pischinger 1990; Perger 1988]. Durch die athermische/biologische
Wirkung hochfrequenter Wellen und schwacher Leistungsflussdichten kann das
Radiofrequenzen- bzw. Mikrowellensyndrom nach wiederholtem oder dauerndem
Einfluss infolge kumulativer Wirkung dieser EMF ausgelöst werden, welches 1932
erstmals von Schliephake beschrieben und seit dieser Zeit vielfach beobachtet
worden ist [Abramowitsch-Poljakow et al. 1974; Bojzow und Osinzewa 1984;
Drogitschina 1960; Drogitschina und Sadschikova 1968, 1965, 1964; Drogitschino
et al. 1966; Frey 1963a und b, 1962, 1961; Garkawi et al. 1984; Ginsburg und
Sadtschikowa 1964; Krylow et al. 1982; Marha et al. 1968/71; Marino 1988;
McLaughlin 1962; Medwedew 1973; Moros 1984; Owsjannikow 1973; Pawlowa
und Drogitischina 1968; Plechanow 1984; Rakitin 1977; Sadtschikowa 1964;
Sadtschikowa et al. 1972, 1971; Szmigielski 1977; Tjashelova 1983].

1.4 Mikrowellen üben unspezifische Wirkungen (bioaktiv oder
gesundheitsschädigend) auf funktionelle Strukturen des
menschlichen Körpers aus

Es gibt für den menschlichen Organismus keine spezifische, nach technischen
Parametern ausgerichtete Mikrowellenreaktion (siehe u. a. Schandry [1998]).Alle
Mikrowellen haben auf den menschlichen Körper unspezifische Reaktionen in der
Art einer Stressreaktion zur Folge (siehe u. a. Schandry [1998]).
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2 West-Ost*-Gefälle bei Grenzwertfestlegungen
*: Der Begriff „West-Ost“ ist in diesem Fall nicht politikbezogen.

2.1 Beispiele: EMF-Grenzwerte verschiedener Länder

(nach [Brodeur 1980]

Maximal zulässige mittlere Leistungsdichte in mW/cm²Dauer der
Mikrowellen-
Exposition
pro Tag
(Einwirkungs
zeit)

USA UdSSR,
Polen

CSSR DDR*)

Differenzierung:
Betriebsweise

0,025 0,1 DauerstrichGanztägig, in
Osteuropa: 8
Stunden
maximal

10,0**) 0,01
0,01 0,05 Impuls

0,065 0,5 DauerstrichBis 3 Stunden
(UdSSR: bis 2
Stunden)

10,0 0,1
0,025 0,25 Impuls

0,2 1,0 DauerstrichBis zu 20
Minuten

10,0 1,0
0,08 0,5 Impuls

*) Genormt im DDR-Standard TGL 22 314/Mikrowellen, Januar 1969 (Entsprechende DIN-
Normen gibt es bisher nicht)

**) In Betrieben gilt die Empfehlung: Bei längerem täglichen Aufenthalt des Beschäftigten
möglichst < 1,0 mW/cm²

Aus dieser Tabelle mit Grenzwerten für EMF-Schutz aus den USA, der
ehemaligen UdSSR (heute Russland) und DDR, Polen und CSSR (Ehemalige
Tschechoslowakei) geht hervor

ð- dass es Unterschiede zwischen Ost und West gibt, die drei
Zehnerpotenzen betragen

ð- dass in den Ostländern zwischen Dauerstrich- und Impuls-Wirkung
unterschieden wird

ð- dass in den Ostländern grundsätzlich die Einwirkungsdauer sehr
präzise bei der Grenzwertfestlegung mit einbezogen worden ist.

2.2 Grenzwertunterschiede

Die Vertreter der thermischen Wirkung von Mikrowellen (EMF) behaupten
irreführend, dass der Grenzwert (West) um sieben Zehnerpotenzen niedriger liegt,
als die ionisierende Strahlung (z. B. bei Atomreaktorhavarie). Das ist zwar wahr,
aber es wird verschwiegen, dass der Grenzwert Ost um drei Zehnerpotenzen
niedriger ist als der Grenzwert West. Die im Zusammenhang mit der Abwehr von
Lauschaktionen erfolgte Mikrowellenbestrahlung der Moskauer USA-Botschaft von
1962-1979 betrug nur 0,001mW/cm2 und bewirkte bei Rund-um-die-Uhr-
Bestrahlung, dass von den vier in dieser Zeit in Moskau amtierenden USA-
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Botschaftern zwei in der Folgezeit an Krebs und an Leukämie starben. Bei mehr
als einem Drittel aller Botschaftsangehörigen, die in dieser Zeit in Moskau tätig
waren, wurden Leukozytosen und Chromosomenbrüche nachgewiesen (siehe
Brodeur [1980] u. a.)

2.3 Grenzwertfestlegungen Ost

2.3.1.1 Das russische Modell zur Festlegung eines schützenden
Grenzwerts gegen EMF-Strahlung

Die ehemalige Sowjetunion und nachfolgend Russland ist das einzige Land,
welches über Grenzwertbestimmungen auf der Grundlage von unzähligen
wissenschaftlichen Arbeiten fundiert und den Zeitfaktor, d. h. die
Einwirkungsdauer mit berücksichtigt. Die hygienische Standardisierung (30 kHz-
30 GHz) erfolgte auf der Grundlage von tierexperimentellen Modellen und
Extrapolierungen auf den Menschen. Es wurden 5 Reaktionsabstufungen für die
Strahlungen vorgenommen

ð- physiologische Normreaktion

ð- physiologische Adaptation

ð- Kompensierung

ð- reparative, reversible Maladaptation

ð- irreversible Maladaptation

Die Grenzwertfestlegung in der UdSSR auf der Grundlage von Ergebnissen, z. B.
auf Untersuchungen

ð- der Transportprozesse in der Zellmembran

ð- der ZNS-Funktionen (Auftreten von EEG-Wellen < 4 Hz, sensorische
Reaktionszeiten und Reizschwellen)



© Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht 10

ð- der Elektrolyte

ð- der Altersempfindlichkeit

ð- der DNS-Struktur

ð- der Herz-Kreislauffunktion

ð- des Metabolismus

ð- der biologischen Rhythmen u. a. [Hecht und Balzer 1997]

Der Grenzwert in Osteuropa (Russland) soll vor athermischen/biologischen
Wirkungen von hochfrequenten Mikrowellen schützen, die noch gefährlicher sind
für die Menschen als die thermischen Wirkungen, weil sie im Zentralnervensystem
wirken und z. B. Schlafstörungen verursachen und zudem kumulative Wirkungen
bei wiederholtem Einfluss haben.

2.3.2 Staatliche Festlegungen in Russland (bzw. früher UdSSR)

2.3.2.1 Grenzwertefestlegung für EMF in Abhängigkeit vom Zeitfaktor
(Expositionszeit)

Bezug nehmend auf das Verordnungsblatt UdSSR Nr. 878-70-30/III 1970 werden aus Gründen des
Gesundheitsschutzes folgende Normen und Regeln festgelegt:

Der zulässige Grenzwert im Bereich 300 bis 30.000 MHz bei Bestrahlung beträgt

Während des ganzen Arbeitstages 10 µW/cm²

Während 2 h an einem Arbeitstag 100 µW/cm²

Während 15-20 min. an einem Arbeitstag 1.000 µW/cm²

Bei Personen die nicht berufsbedingt einer Bestrahlung
ausgesetzt sind, gilt der Grenzwert:

1 µW/cm²

Für die unter den Bedingungen von Radiofrequenzen und Mikrowellen Tätigen
besteht eine medizinische Kontrollpflicht mindestens einmal pro Jahr. Für die nicht
arbeitsbedingten Strahlungen ausgesetzte Bevölkerung werden die zulässigen
Einwirkungsgrenzen über die Intensität der EMF im Radio- und
Mikrowellenbereich gesondert festgelegt. Dabei wird differenziert in

ð- Personen unter 18 Jahren

ð- schwangere Frauen und

ð- Personen, die sich in Wohn- und Erholungsgebieten aufhalten und
Radio- bzw. Mikrowellenstrahlen ausgesetzt sind.

2.3.2.2 Manual über elektromagnetische Sicherheit für Arbeiter und
Bevölkerung (1996)

Diese neueste Ausführung erschien 1996 als „Manual über die
elektromagnetische Sicherheit für Arbeiter und Bevölkerung“, Herausgeber sind
die Russische Akademie der medizinischen Wissenschaften und die russische
Akademie für medizinische und technische Wissenschaften. Die Kapitel 5 und 6
liegen in deutscher Sprache vor und sind über die Internetadresse www.fgf.de
verfügbar. Das maßgebende Dokument für die Bestimmung der
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Wirkungsparameter von RF (Radiofrequenzen) und Mikrowellen in Russland ist
das „Sanitarny pravi La i normy: San PN 2.2.1.8.055-96“.

2.3.2.3 Maßnahmen für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen

„Eintragung beim Justizministerium der Russischen Föderation am 26. März 2003.
Registriernummer N4329
2.1.8 Physikalische Einflussfaktoren der Umwelt
2.2.4 Physikalische Einflussfaktoren des Produktionsmilieus
Sanitär-epidemiologische Regeln und Normative San Pi N 2.1.8/2.2.4 1190-03
„Hygienische Forderung an die Installation und Nutzung der irdischen
Mobilfunkverbindung“.
Einführungsdatum 01. Juni 2003
6.9 Mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung als Benutzer der mobilen
Festlandstationen von Funkverbindungen werden folgende Maßnahmen
empfohlen:

ð- Kurzmöglichste Nutzungsdauer der mobilen Funkverbindung

ð- Einschränkung der Benutzung von mobilen Funkverbindungen von
Personen, die unter 18 Jahre sind, von schwangeren Frauen und von
Menschen, die implantierte Herzschrittmacher tragen.“

Dieser Schutz ist unbedingt auch für die Bundesrepublik Deutschland zu fordern.

2.4 Grenzwertfestlegung West

2.4.1 Grenzwert West: 1955 10 mW/cm2 aus dem holen Bauch heraus
festgelegt

Auf dem Mikrowellenkongress 1955 in der Mayoklinik in Rochester, Minnesota,
trafen sich Experten aus Ärztekreisen, des Militärs, von Forschungseinrichtungen
und der Industrie. Kontroverse Diskussionen, Zweifel an der Übertragbarkeit von
Ergebnissen aus Tierexperimenten auf den Menschen, in denen Grauer Star,
Keimdrüsenveränderungen, Störungen im ZNS u. a. festgestellt worden sind,
Differenzen über die Unerklärbarkeit von Symptomen wie Kopfschmerzen,
Blutbildveränderungen, Sehstörungen, Konzentrationsschwäche,
„Radarstrahlenhören“, Gedächtnisverlust beim Menschen usw. bei geringer
Leistungsdichte, führten zu keiner Einigung. Angesichts des Meinungschaos
wurde von Hermann P. Schwan von der Universität Philadelphia die physikalisch
determinierte Wärmetheorie vertreten und ein Grenzwert als Schutzgröße für
Arbeiter mit Mikrowellenumgang 10 mW/cm² als höchstzulässige Leistungsdichte
per Vorschlag unterbreitet und von den meisten akzeptiert. Dieser Wert wurde von
Schwan mit physikalischen, theoretischen Überlegungen und eigenen
Beobachtungen begründet. Die Physiologie der Thermoregulation wurde nicht
berücksichtigt. Schwan vertrat zwar die Auffassung, dass dieser 10 mW/cm²-
Standard „ins Unreine“ festgelegt wurde, aber das Beste nach dem vorhandenen
Kenntnisstand sei. Für die damalige Zeit (1955) hatte er vielleicht Recht.

Der als „Vater“ dieses Grenzwerts 10 mW/cm² bezeichnete Hermann P. Schwan
schloss anfangs auch nicht-thermische/biologische Wirkungen der
Mikrowellenwirkung nicht aus. Er vertrat sogar die Auffassung, dass ein
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menschlicher Körper nicht länger als eine Stunde pro Tag der als nicht
gesundheitsschädigend geltenden 10 mW/cm²-Strahlung unterliegen sollte
[Schwan auf dem Mikrowellenkongress 1955 in der Mayoklinik in Rochester].

2.4.2 Der Vater des Grenzwerts (West) revidiert sich 1968

1967/1968 wurden Beschwerden gegen die Electric Company geführt. Diese
musste 90.000 Farbfernsehgeräte zurückrufen, weil von den Hochfrequenzröhren
gefährliche Strahlungen kamen.

Deshalb wurde im Mai 1968 ein Senatskomitee berufen, welches fünf Tage lang
zahlreiche Fachleute anhörte [Brodeur1980]. Darunter auch Prof. Hermann P.
Schwan, der damals Vorsitzender des amerikanischen Normenausschusses für
Radiofrequenzstrahlungen war. Er führte aus, es seien noch umfangreiche
Forschungen nötig, wenn man entscheiden wolle, ob lange anhaltende oder
häufige Exposition des Körpers gegenüber Mikrowellenstrahlungen niedriger
Intensität harmlos sei oder nicht, ob der gleiche Sicherheitspegel für Erwachsene
und Kinder gelte, ob die Mikrowellen mit dem Zellgewebe auf mikroskopisch
erkennbare Weise oder auf Molekularebene reagieren und ob sie tatsächlich die
Ursache für die Erbschäden und für Einschränkungen der Funktionen des
Nervensystems sein können. Ferner betonte Professor Schwan, dass Forscher die
Informationen über Mikrowellenschäden in Betrieben zu erlangen suchen, in
zunehmendem Maße bei den Unternehmern eine Abfuhr erhielten, entsprechend
der bedauerlichen Tendenz, die auch weite Teile des Militärs und der Industrie
beherrsche: nämlich die Möglichkeit von Mikrowellenschäden zu leugnen, um
gesetzliche Auflagen und Entschädigungsansprüche zu vermeiden. ...

Dass die 10 mW-Grenze keinerlei Rücksicht auf die Frequenzen der Strahlung
nimmt, sei schon ein Grund zur kritischen Nachprüfung. Denn inzwischen ist
davon auszugehen, dass die Wirkungen von Leistungsdichte und Frequenz
korrekterweise gemeinsam betrachtet werden müssten – zum Beispiel, weil
elektromagnetische Wellen mit niedriger Frequenz viel tiefer in den Körper
eindringen und ihn viel spürbarer erwärmen als höherfrequente Strahlen. Bei
komplexen magnetischen Feldern werde der Standard sowieso bedeutungslos,
weil irreguläre Streustrahlungen in der Umgebung von Mikrowellengeneratoren die
Intensität der Gesamtstrahlung oft in nicht vorhersagbarer Weise erhöhen.“

2.4.3 10 mW/cm2-Grenzwert wird nach Westeuropa exportiert

Ungeachtet dessen wurde im Rahmen der NATO dieser Grenzwert nach
Westeuropa exportiert. Er bietet aber nur Schutz vor thermischen Schäden.

2.4.4 Eine neue Art von Grenzwertfestlegung erscheint: die SAR
(spezifische Absorptionsrate)

Zur so genannten wissenschaftlichen Grundlage für die SAR-Grenzwertfestle-
gung:

Nachfolgend soll die Beschreibung der Grenzwertfestlegung der ICNIRP, IRPA
und SSK (Strahlenschutzkommission) mit anderen Strahlenschutzorganisationen
dargelegt werden, wie sie in populärwissenschaftlichen Büchern vermittelt wird.
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Die Grenzwertfestlegung wurde in Büchern, z. B. von Leitgeb [2000] und Leute
[2002], die weite Verbreitung finden, in folgender Weise beschrieben:

Bei der Festlegung der Grenzwerte werden als erstes Basiswerte festgelegt.
Diese beziehen sich auf die biologische wichtige, aber kaum messbare Größe
auf die „spezifische Absorptionsrate“ SAR, sowie auf die besser zugängliche
Größe Intensität der Leistungsdichte direkt an der Körperoberfläche [Leute 2002].
„Da die Einhaltung der Basisgrenzwerte (die kaum messbar sind, der Autor)
naturgemäß nicht überprüft werden kann, werden abgeleitete Referenzgrenzwerte
für die messbare Feldgröße, die elektrische Feldstärke, bestimmt. Da dies mit
Hilfe von Modellrechnungen nur näherungsweise möglich ist, können sich die
Grenzwerte einzelner Länder und Organisationen unterscheiden, auch wenn sie
auf denselben Basisgrenzwerten beruhen.“ [Leitgeb 2000] .Bei Menschen vollzieht
sich aber eine Thermoregulation. Jeder Mensch kennt das Schwitzen. Die
Thermoregulation wird bei der SAR nicht berücksichtigt.

Die SAR stellt also keinen biologischen, sondern einen physikalisch angelegten
Grenzwert dar, der niemals zu den Lebensprozessen passen kann.

Unter diesem Aspekt hatte der so festgelegte Grenzwert vielleicht
Gültigkeit für einen technischen Roboter, aber nicht für einen

lebendigen Menschen.

Unter biologischem und medizinischem Aspekt ist die SAR nichts
anderes als eine Fiktion.

2.4.5 Die Unbeweisbarkeit des Nichts

Wenn ich als Arzt ein neues Gerät oder ein neues Arzneimittel einführe möchte,
muss ich für deren Unschädlichkeit Sorge tragen, Studien durchführen und
Gutachten erbringen. Dies fordere ich in gleicher Weise auch von den
Mobilfunkbetreibern u. a., die sich mit Mikrowellenstrahlungen beschäftigen. Das
geht aber nicht, wie aus einem Positionspapiere des VDE hervorgeht.

Im Positionspapier des VDE [2002] (VDE – Technisch-wissenschaftlicher Verband
der Elektrotechnik, Elektronik , Informationstechnik) gibt es unter der Überschrift
„Die Rolle der Wissenschaft“ folgende Formulierung,: „Wo bleibt der Beweis der
Unschädlichkeit der Mobilfunkfelder? Die Diskussion um mögliche schädliche
Auswirkungen moderner Technologien wie z. B. dem Mobilfunk wird häufig von
der Forderung nach dem wissenschaftlichen Beweis der völligen Unschädlichkeit
begleitet. Ein solcher Beweis kann von der Wissenschaft nicht erbracht werden.
Vielmehr trifft man bei näherem Hinsehen auf die prinzipielle
wissenschaftstheoretische Unbeweisbarkeit der Unschädlichkeit jeglicher
physikalischen oder chemischen Exposition – der Unbeweisbarkeit des Nichts.“
[VDE 2002]

Aus einer derartigen unwissenschaftlichen „wissenschaftstheoretischen“
Auffassung resultiert wohl auch die Tatsache, dass Mobilfunkbetreiber (VDE,
ICNIPP u. a. den Elektrosmog für den Menschen als nicht gesundheitsschädlich
erklären.
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Frage an die Gesetzgeber: Warum müssen wir Ärzte den Unschädlichkeitsbeweis
von medizintechnischen Geräten und Arzneimitteln erbringen, die Technik bei
ihren Geräten (z. B. Mobiltelefon) und ihren Gerätesystemen (z. B.
Mikrowellensender) dagegen nicht?

2.4.6 Strahlensensibilität beim Menschen bestimmen und keinen
imaginären physikalischen Grenzwert

Die Lebenswissenschaft und damit die Medizin verfügt über eine Unmenge von
messbaren Größen, mit denen die Strahlen- bzw. Elektrosensibilität bestimmt
werden kann, um einen realen sicheren Schutz gegen EMF-Strahlung zu
gewährleisten. Nachfolgend möchte ich dies an einigen Beispielen bzw. Hinweisen
demonstrieren, um zu zeigen, dass wir den physikalischen Hokuspokus SAR der
ICNIRP, SKK u. a. unbedingt aus dem Verkehr ziehen müssen und dies sehr
schnell.

Die Bestimmung der Elektrosensibilität des menschlichen Individuums und nicht
eine technische oder physikalische Scheingröße kann real Gesundheitsschutz
geben.

2.4.7 Es gibt schon seit Jahrzehnten ein Maß der Strahlensensibilität

In jedem medizinischen Wörterbuch wird man das Stichwort „Maß für die
Strahlensensibilität“ finden, welches an Lebensprozessen bestimmt wird, z. B. an
der Zellteilung und deren Hemmung durch dosisabhängige Strahlungsintensitäten.
Diese Strahlensensibilitätsbestimmung wird z. B. vor der Bestrahlung von
Tumoren im Rahmen der Krebstherapie vorgenommen (siehe z. B. [Pschyrembel
2002]).

Heute gibt es schon durch die Nanotechnologie viele moderne Methoden, die eine
noninvasive Bestimmung der Strahlensensibilität ermöglichen. Begonnen vom
EEG (einschließlich Schlafprofilmessung) bis zu den bereits erwähnten Methoden
des Frauenhoferinstituts für Siliziumforschung, die sogar gestattet, Thermoeffekte
und solche von elektrophysiologischen Wechselfeldern getrennt zu verifizieren.

Auch die Thermoregulation könnte ein realer physiologischer Prozess sein, der als
Grundlage für die Bestimmung der Strahlen- bzw. Elektrosensibilität nützlich wäre.

2.4.8 Schlussfolgerungen

a) Zwischen den Grenzwertfestlegungen der ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection e.V.) und einigen

osteuropäischen Ländern liegen Differenzen bis zu drei
Zehnerpotenzen. In den ICNIRP-Grenzwertfestlegungen werden keine

Zeitfaktoren berücksichtigt.

b) Die osteuropäischen Länder verwendeten bei der Festlegung ihrer
Grenzwerte als Kriterium die Vermeidung athermischer/biologischer

Wirkungen für funktionelle und strukturelle Veränderungen. Die
athermische/biologische Wirkung von EMF-Strahlen auf den Menschen

ist durch Physiologie und Pathophysiologie belegt.
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c) Die Empfehlungen der ICNIRP orientieren einseitig auf den
unphysiologischen Ansatz der thermischen Wirkung auf physikalische

Körper von EMF-Strahlung. Diese Grenzwertfestlegung geht
wissenschaftlich von falschen Ansätzen aus und bietet keinen Schutz

für die Betroffenen.

3 Radiowellen- (Mikrowellen-)Syndrom seit mehr als 70
Jahren bekannt

3.1 Deutschland: Radiowellen-Syndrom seit 1932 bekannt
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3.2 Streit um die athermische EMF-Wirkung und erste
Warnungen in den USA

3.2.1 Streit um thermische oder athermische Wirkungen

Nach dem so genannten Mayo-Mikrowellenkongress im Jahre 1955 mit der
Empfehlung des 10 mW/cm²-Grenzschutzwerts durch Herrmann P. Schwan wurde
in den USA offiziell an diesem Wert festgehalten und er wurde zum Nonplusultra
proklamiert. Dennoch erhoben Ärzte und Wissenschaftler der USA immer wieder
Befunde, die durch die thermischen Wirkungen nicht erklärbar waren.

Auf zahlreichen Symposien und Mikrowellenkonferenzen wurde auch in den USA
über das „Mikrowellensyndrom“ oder die „Funkfrequenzkrankheit“ berichtet und
diskutiert [Cleary 1970; Leary 1970; Annual Report 1968; Peyton 1961;
McLaughlin 1957, 1962; Brody 1956 u. a.], wie folgende Auflistung es zeigt:

ð- Proceedings of Tri-Service Conference on Biological Hazards of
Microwave Radiation, 15./16. Juli 1957, The George Washington
University (ed.: Evan G. Pattishall)

ð- Proceedings of the Second Tri-Service Conference on Biological
Effects of Microwave Energy, 8.-10. Juli 1958, University of Virginia
(eds.: E. G. Pattishall and Frank W. Banghart)

ð- Proceedings of the Third Annual Tri-Service Conference on Biological
Effects of Microwave Radiating Equipments, 25.-27. Aug. 1959,
University of California (ed.: Charles Susskind)

ð- Proceedings of the Fourth Annual Tri-Service Conference in The
Biological Effects of Microwave Radiation, 16.-18. Aug. 1960, New
York 1961 (ed.: Mary Fouse Peyton)

- Proceedings of the Symposium on the Biological Effects and
Health Implication of Microwave Radiation, 17.-19. Sept. 1969 in
Richmond (ed.: Stephen F. Cleary), U. S. Dept. of HEW 1970

ð- Proceedings of the 4th Annual Symposium of the Health Physics
Society, Louisville, 28.-30. Jan. 1970, U. S. Dept. of HEW 1970

ð- Proceedings of the Technical Coordination Conference on EMP
Biological Effects – sponsored by the Lovelace Foundation,
Albuquerque 1970 (eds.: Frederick G. Hirsch and A. Bruner)

ð- Proceeings of a Symposium on Biomedical Aspects of Nonionizing
Radiation, held at the Naval Weapons Laboratory, Dahlgren, 10. Juli
1973 (ed.: William C. Milroy)

ð- Proceedings of an International Symposium on Biologic Effects and
Health Hazards of Microwave Radiation, 15.-18. Okt. 1973, Warschau
1974 (eds.: P. Czerski; M. L. Shore u. a.)

ð- „Radiation Control for Health and Safety“, Hearings before the
Committee on Commerce, U. S. Senate. U. S. Government Printing
Office, Washington 1973



© Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht 18

ð- “Biological Effects of Nonionizing Radiation”, Conference held by the
New York Academy of Sciences, 12.-15. Febr. 1974, New York 1975
(ed.: Paul E. Tyler)

Auf diesen Konferenzen in den USA stritt man sich heftig über eine mögliche
thermische oder athermische Wirkung, lehnte eine mögliche athermischer Wirkung
ohne jegliche wissenschaftliche Begründung ab, verspottete jene Wissenschaftler,
die athermische Wirkungen nachgewiesen haben und gab ihnen für weitere
Forschung keine Gelder, zweifelte an den Forschungsergebnissen der
Wissenschaftler der UdSSR, ignorierte und verlachte diese sogar. Dies ist den
Proceedings der angeführten Konferenzen zu entnehmen. Doch nach dem
Symposium 1969 in Richmond konnten die athermischen Effekte von Mikrowellen
auf die Gesundheit des Menschen nicht mehr vom „Tisch gewischt“ werden. Die
wissenschaftlichen Fakten waren so überwältigend.

3.2.2 Nachhaltige Wirkung des Richmonder Symposiums auf die USA-
Regierung

Das Richmonder Symposium, welches sehr kritisch gegen die Vertreter der „nur
thermischen“ Wirkung von Mikrowellen verlief. hatte offensichtlich auch bei der
USA-Regierunge Eindruck hinterlassen. So wurde im Dezember 1969 veranlasst,
dass ein Beratergremium einen Regierungsreport erarbeitet. Im Dezember 1971
wurde in den USA ein Regierungsreport mit dem Titel: „Ein Programm zur
Kontrolle der elektromagnetischen Umweltverseuchung“ veröffentlicht. Dieser
wurde von neun Experten erstellt, die 1968 vom Präsidialbüro für Funk und
Fernmeldewesen der USA (OTP Office of Telecommunications Police) berufen
worden sind. Dieser Regierungsreport zeigt in einem bisher kaum bekannten
Maße die Umweltgefährdung durch die wachsende Verbreitung der Anwendung
der Mikrowellen in der technischen Kommunikation und in der Industrie auf. Einige
Zitate daraus sollen dies belegen.

Die elektromagnetischen Strahlungen von Radar, Fernsehen,
Fernmeldeeinrichtungen, Mikrowellenöfen, industriellen Wärmeprozessen,
medizinischen Bestrahlungsgeräten und vielen anderen Quellen
durchdringen die heutige Umwelt, im zivilen wie im militärischen Bereich. ...

Dass die Menschen jetzt einer Strahlungsart ausgesetzt waren, die in der
Geschichte kein Gegenstück hat, bedeutet bis etwa zu Beginn des 2.
Weltkriegs eine Gefahr, die man als relativ vernachlässigbar ansehen
konnte.“

Nach einer Beschreibung der Zunahme der Strahlungsquellen von 1940 an
(Beginn des 2. Weltkriegs für die USA) wird konstatiert:

„Das Niveau der in der Luft schwingenden Strahlungsenergie um Amerikas
Großstädte, Flughäfen, Militäreinrichtungen, Schiffe und Jachten, im
Haushalt und in der Industrie könnte bereits biologische Wirkungen zeigen.“

In diesem Regierungsreport wird bereits ernsthaft vor gesundheitlichen Schäden
gewarnt.
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„Wenn nicht in naher Zukunft angemessene Vorkehrungen und Kontrollen
eingeführt werden, die auf einem grundsätzlichen Verständnis der
biologischen Wirkungen elektromagnetischer Strahlungen basieren, wird die
Menschheit in den kommenden Jahrzehnten in ein Zeitalter der
Umweltverschmutzung durch Energie eintreten, welche mit der chemischen
Umweltverschmutzung von heute vergleichbar ist. ...

Die Folgen einer Unterschätzung oder Missachtung der biologischen
Schädigungen, die infolge lang dauernder Strahlungsexposition auch bei
geringer ständiger Strahleneinwirkung auftreten könnten, können für die
Volksgesundheit einmal verheerend sein.“

3.3 Russland (Sowjetunion)

In der Sowjetunion wurden schon sehr früh flächendeckende Maßnahmen gegen
das „Mikrowellen-Syndrom“ ergriffen.

In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg (1950-1960), zu der man sich auch in den USA
mit der bioaktiven Wirkung von EMF intensiv beschäftigte, wovon zahlreiche
Symposien zeugen [Hirsch und Bruner 1970; Cleary 1970; Leary 1970; Annual
Report 1968; McLaughlin 1962, 1957; Pattishall 1957; Brody 1956], gab es schon
in der Sowjetunion flächendeckende Aktivitäten zur Erforschung von
Mikrowellenstrahlen auf den Menschen. Dies geschah einerseits unter
weltraummedizinischem Aspekt (darüber wurde nur wenig veröffentlicht und nur
Insider kannten diese Ergebnisse) und andererseits unter arbeitsmedizinischen
und arbeitshygienischen Aspekten.

In westlichen Ländern sind besonders die Arbeiten von den russischen Autoren
Zinaida Gordon [1970, 1966] und von Presman [1970] in englischer Sprache, aber
auch von Malysev und Kolesnik [1968] bekannt geworden. Im Moskauer Institut für
Industriehygiene und Berufskrankheiten [Gordon 1966] wurden z. B. seit 1948 in
Langzeituntersuchungen gemeinsam mit verschiedenen Kliniken mehr als
1.000 Personen über die Dauer von mehr als 10 Jahren untersucht. Hierbei
wurden die typischen Erscheinungen des Mikrowellen-Syndroms beschreiben:

ð- neurovegetative Störungen

ð- Neurosen

ð- Depressionen

ð- Tagesmüdigkeit

ð- Leistungseinbuße

ð- Schlaflosigkeit

ð- Kopfschmerzen

ð- kardiovaskuläre Regulationsänderungen verschiedenster Art

ð- Hyperaktivität und inneren Unruhe

Mit ansteigender Expositionsdauer, so Gordon [1966], verstärkten sich die
Symptome und erhöhte sich die Sensibilität gegenüber den
Mikrowellenstrahlungen.
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Im Moskauer Institut für Arbeitshygiene und Berufskrankheiten wurden
auch interaktive Wirkungen mit Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit,
Lärmeinfluss, Lichtintensität sowie Lebensgewohnheiten bei den

Untersuchungen der EMF-Wirkungen berücksichtigt.

Auch war es üblich, große Bevölkerungsgruppen, die nicht der EMF-Strahlung
ausgesetzt waren, parallel als Kontrolle mit in die Untersuchungen einzubeziehen.
Petrow [1970], der seine Forschung unter arbeitsmedizinischen Bedingungen in
Leningrad betrieb, berichtete ebenfalls über das „Mikrowellen-Syndrom“ bei
Einwirkung von schwachen Elektromagnetfeldern und fand bei den Untersuchten
als dominierende Symptome:

ð- Neuroseneigung

ð- neuropsychovegetative Dystonie

ð- Kopfschmerzen

ð- Schlafstörungen

ð- Tagesmüdigkeit

ð- Herzrhythmusstörungen

ð- Veränderungen der Rhythmik der EEG-Wellen

ð- Asthenie

ð- Herzschmerzen

Zinaida Gordon forderte in ihrem arbeitsmedizinischen Buch [1966],
dass die Handhabung der Schutzvorschriften beim Umgang mit
Hochfrequenzfeldern äußerst streng einzuhalten ist. Bereits im

November 1958 wurden vom Minister des Sowjetischen
Gesundheitswesens „ Sicherheitsmaßnahmen für Personen im Bereich

von Mikrowellen-Generatoren“ per Verordnung angewiesen.

3.4 Auch in Polen und Tschechien wurden Gefahren der
Mikrowellenstrahlung früh erkannt

Baranski [1967] sowie Baranski et al. [1971, 1967, 1966; Baranska und Czerski
1976] vom Warschauer Institut für Luftfahrtmedizin haben sich vor allem unter
weltraummedizinischen Aspekten mit dem Einfluss von Mikrowellen und
Mikrowellensendern auf den Menschen befasst (dem Autor leigen mehr als
100 Quellen von wissenschaftlichen Originalarbeiten aus diesem Institut vor). Sie
berichteten über organische Veränderungen bei schwachen Hochfrequenzfeldern.

Aus Polen kommen auch Berichte von

Czerski et al. [1972, 1964] über

ð- das Mikrowellen-Syndrom

ð- Chromosomenschädigungen und von
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Minecki [1967, 1965, 1964, 1963, 1961]

ð- psychoneurovegetative Störungen

ð- Asthenie

ð- Chromosomenschäden

ð- Embryonalentwicklungsstörungen

nach der chronischen Einwirkung von schwachen Hochfrequenzfeldern.

In der ehemaligen CSSR (Tschechoslowakei) war es Karel Marha et al. [1968/71],
Leiter der Abteilung Hochfrequenzen am Institut für Betriebshygiene und
Berufskrankheiten in Prag, der Untersuchungsergebnisse über die
gesundheitsschädigende Wirkung von Mikrowellen mit analoger Symptomatik wie
in Polen und Deutschaland fand. Er beobachtete, dass neurophysiologische
Störungen, d. h. Veränderungen in den Hirnfunktionen stattfanden. Er bewirkte,
dass die Grenzwerte für EMF in der damaligen CSSR besonders niedrig gehalten
werden mussten.

In diesen Ländern wurde, wie auch von Schliephake, die
athermische/biologische Wirkung der Mikrowellenstrahlen für diese
Symptomatik, als Mikrowellensyndrom bezeichnet, verantwortlich

gemacht.

4 Zu Ergebnissen einer Recherche der
russischsprachigen wissenschaftlichen Quellen zur
Langzeitwirkung von Radiofrequenzen und
Mikrowellen

Abstrakt aus dem Bericht einer Recherche der russischsprachigen Literatur von
1960-1996, die im Auftrag des Bundesamts für Telekommunikation (heute
Regulierungsbehörde) unter der Auftragsnr. 4231/630402 vom 14.11.1996 erstellt
wurde.

Hecht und Balzer [1997] führten 1996/1997 im Auftrag des Bundesamts für
Telekommunikation (heute Regulierungsbehörde) eine Recherche der
russischsprachigen Literatur des Zeitraums 1960-1997 durch (Auftragsnr.
4231/630402 vom 14.11.1996). Es wurden von über 1.500 gesichteten 878
wissenschaftliche Arbeiten in den Recherchebericht einbezogen. Nachfolgend
sollen in Kürze einige wesentliche Ergebnisse, vor allem unter dem Aspekt der
Langzeitwirkung von EMF-Strahlungen unter arbeitsmedizinischen und
hygienischen Aspekten, angeführt werden. Dieser Recherchebericht verschwand
nach Übergabe 1997 durch die Autoren sofort im Archiv der Regulierungsbehörde
und wurde nicht, wie beabsichtigt, dem Bundesminister für Umwelt und der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Erst durch die von uns vorgenommene
Publikation wurde der Bericht bekannt, der zwischenzeitlich in die englische,
spanische und italienische Sprache übersetzt wurde.

Aus diesem Recherchebericht sollen zuerst die Bedingungen geschildert werden,
unter denen die Untersuchungen durchgeführt worden sind.
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4.1 Untersuchungsbedingungen

In der UdSSR mussten alle unter der Wirkung von elektromagnetischen Feldern
von RF- und Mikrowellen-Tätigen sich entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen jährlich mindestens einmal einer Gesundheitskontrolle durch
Arbeitsmediziner und Arbeitshygieniker unterziehen (siehe u. a. [Gordon 1966]).
Einbezogen waren u. a. Werktätige

ð- aller Elektrizitätswerke

ð- elektrischer Umschaltstationen

ð- der Elektroindustrie

ð- der Funkstationen

ð- der Radarstationen

ð- Flughafenpersonal

ð- Elektronikindustrie

ð- Elektrotechnik

Die Einstellungsuntersuchung musste den in diesen Bereichen Tätigen
„Gesundheit“ bescheinigen. Ansonsten war keine Einstellung möglich. Diese
Untersuchungen wurden dann mindestens jedes Jahr einmal wiederholt und
erneut gesund = arbeitsfähig unter den gegebenen Bedingungen oder krank =
nicht mehr arbeitsfähig unter diesen Bedingungen bescheinigt. Krank bedeutete
Therapie und Zuweisung eines Arbeitsplatzes außerhalb von nicht ionisierender
Strahlung. Die wegen Krankheit Ausgeschiedenen mussten weiter medizinisch
betreut werden. Das Ärzteteam, welches die vom Gesetzgeber geforderten
Untersuchungen durchführte, war als arbeitsmedizinische Station oder in Form
einer arbeitsmedizinischen Poliklinik in dem jeweiligen Werk angesiedelt. Die
Ärzte waren aber nicht Angestellte des Werks, sondern des staatlichen
Gesundheitswesens und somit unabhängige Personen.

Abbildung 1: Wie die Ergebnisse von den russischen Wissenschaftlern und Ärzten
gewonnen wurden
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Dieses arbeitsmedizinische Untersuchungsmodell, welches z. B. auch
im Spandauer Gesundheitssurvey zur Anwendung kommt [Maschke et

al. 2003], ist meines Erachtens ein Musterbeispiel für den Nachweis
von Gesundheitsschäden.

Die Bewertung der Gesundheit wurde nach der WHO-Definition vorgenommen.
Die Diagnostik erfolgte nach dem Ganzheitsprinzip mit Akzentuierung auf das
ZNS. Neben den klassischen schulmedizinischen, klinischen, paraklinischen
Diagnostikmethoden wurden auch solche verwendet, die neurophysiologische,
neurologische und psychosomatische Störungen sowie somatoforme Störungen
und Depressionen zu diagnostizieren vermochten.

4.2 Ergebnisse (Beispiele)

Die Untersuchungen wurden an zehntausenden von Arbeitskräften bis zu 20 Jahre
(jährlich einmal) durchgeführt.
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4.2.1 Beispiele von Langzeitwirkungen von EMF und deren Auswirkungen
auf funktionelle Systeme des Menschen

Art der EMF

Autor

Einwirkungs-
dauer

Anzahl der
Personen

dominierende
Symptomatik

Prävalenz
Häufigkeit

SHF

Ginsburg und
Sadschikova
1964

> 3-5 Jahre 100
(103 Kontrollen)

Neurasthenie, Vegetativum,
kardiovaskulares System,
Vagotonie

nach 5 Jahren

33 %

SHF

Lysina und
Rapoport 1968

> 5 Jahre
85

(65 Kontrollen)
Neurasthenie, Vegetativum,
sensomatische Störungen

nach 10 Jahren

91 %

SHF +
Lärm 65-70 dB
Plechanov
1987

> 5 Jahre

110 Arbeiter
unter
Industriebedingu
ngen

Neurasthenie, ZNS und
Vegetativum,
Konzentrations- und
Gedächtnisverlust,
chronische Kopfschmerzen

nach 5 Jahren

50 %

SHF

Sadschikova
et al. 1964

> 4 Jahre
1.000

(400 Kontrollen)

Neurasthenie, Vegetativum,
Depressionen,
Schlafstörungen,
Ruhetremor, Tinnitus,
Haarausfall

nach 5 Jahren

59 %

SHF

50 Hz
Drositschina
1960

> 5 Jahre 260 Frauen

Neurasthenie, Vegetativum,
besonders
kardiovaskulares System,
Schlafstörungen,
depressive Zustände

nach 5 Jahren

66 %

SHF

Sadschikova
und Nikonova
1971

> 10 Jahre 244

Neurasthenie, Vegetativum,
sensomotorische
Störungen,
Schlafstörungen,
chronische Müdigkeit

nach 10 Jahren

69 %

Radiowellenin
dustrie

Panow und
Tjagin 1966

> 10 Jahre 106

Störungen des circadianen
Rhythmus der
Körpertemperatur und der
Herzfrequenz

nach 10 Jahren

85 %

Mikrowellen

Drogitschina
und
Sadschikova
1964

5-10 Jahre 160
Neurasthenie, Vegetativum,
kardiovaskulare Störungen,
Hypotonie, Hypoglykämie

nach 10 Jahren

59 %

elektrische
Felder
U-Bahn
50 Hz, 1.000-
10.000 A/m
Rubzowa
1983

> 5 Jahre 104 Ruhetremor der Finger

nach 5 Jahren
mussten 54
Arbeiter = 52 %
in neurologische
Behandlung
überwiesen
werden
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4.2.2 Wesentliche Befunde nach langzeitiger EMF-(EF-)Wirkung

Objektiv erhobene Befunde
ð· Neurasthenie, neurotische Symptome
ð· EEG-Veränderungen (Zerfall des Alpha-Rhythmus bei Theta- und

vereinzelt Delta-Rhythmus)
ð· Schlafstörungen
ð· Deformation der biologischen Rhythmushierarchie
ð· Störung im hypothalamischen-hypophysären Nebennierenrindensystem
ð· arterielle Hypotonie, seltener arterielle Hypertonie, Bradykardie oder

Tachykardie
ð· vagotone Verschiebung des Herz-Kreislauf-Systems
ð· Überfunktion der Schilddrüse
ð· Potenzstörungen
ð· Verdauungsfunktionsstörungen
ð· Verlangsamung der Sensormotorik
ð· Ruhetremor der Finger
ð· Haarausfall
ð· Tinitus
ð· erhöhte Infektionsanfälligkeit

[Drogitschina et al. 1966; Drogitschina und Sadtschikowa 1968, 1965, 1964;
Gordon 1966; Ginsburg und Sadtschikowa 1964; Kapitanenko 1964]

Subjektive Beschwerden
ð· Erschöpfung, Mattigkeit
ð· Tagesmüdigkeit
ð· schnelles Ermüden bei Belastung
ð· Einschränkung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit
ð· Konzentrations- und Gedächtnisverminderung
ð· Konzentrationsschwäche
ð· Kopfschmerzen
ð· Kopfschwindel
ð· Schweißausbrüche
ð· spontan auftretende Erregbarkeit aus hypotoner Reaktionslage,

besonders bei Anforderungen
ð· Herzschmerzen, Herzrasen

[Rubzowa 1983; Rakitin 1977; Drogitschina et al. 1966; Gordon 1966;
Drogitschina und Sadtschikowa 1965, 1964; Piskunova und Abramowitsch-
Poljakow 1961]

4.3 Verallgemeinerte Stadienklassifizierung der Entwicklung
pathologischer Prozesse nach EMF-Wirkung

Die Dauer der Einwirkungen erwies sich als ein sehr entscheidender
Faktor für die gesundheitsschädigende Wirkung der EMF.
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Auf der Grundlage der aus der Literaturrecherche [Hecht und Balzer 1997]
entnommenen Ergebnisse und Erkenntnisse zahlreicher wissenschaftlicher
Arbeiten gestatten wir uns eine verallgemeinerte Stadienklassifizierung der
Entwicklung pathologischer Prozesse nach EMF-Wirkung abzuleiten.

Dreiphasenentwicklung

Erstens: Initialphase

In den ersten 1-3 Jahren wurde vorwiegend eine sympathikoton ausgelenkte
Initialphase nachgewiesen, die drei Subphasen zeigen kann die allein oder in
Folge über den Zeitraum von 3-5 Jahren auftreten

Erste Subinitialphase = Ausgeprägte sympathikotone (hypertone)
Aktivierungsphase. Diese Phase ist mit der Alarmphase des Selyeschen
allgemeinen Adaptationssyndroms und mit der unspezifischen Aktivierung nach
Lindsley [1951; Lacey 1967 u. a.] vergleichbar.

Zweite Subinitialphase: Leistungsfördernde, erhöhte sympathikotone
Reaktionsphase im Sinne einer Eustressreaktion bzw. einer emotionellen
Aktivierung [Lindsley 1951]. Sie ist nach Selye [1953] als Resistenzphase zu
interpretieren.

Dritte Subinitialphase: Adaptive, ausgleichende Phase mit geringer
sympathikotoner Auslenkung. Die Körperfunktionen befinden sich noch im Bereich
der Homöostase, so dass Normalwerte gemessen werden, obgleich sich latente,
zeitweilig erscheinende Beschwerden schon äußern können. Auch diese Phase ist
noch der Resistenzphase nach Selye [1953] zuzuordnen.

Zweitens: Prämorbide oder Frühphase einer chronischen Erkrankung

Nach 3-5 Jahren Einwirkungsdauer treten schwach sichtbare und/oder stärker
werdende pathologische Entwicklungen neuer asthenischer Grundsymptomatik
mit vagotonen Reaktionstendenzen, Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit in
Erscheinung.

Drittens: Erschöpfungssyndrom

Ausgeprägte neuroasthenische Symptomatik mit zunehmenden pathologischen
Entgleisungen des Regulationssystems, neurotische und neurasthenische
Symptomatik, Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, generelle Erschöpfung sind
dominierende Erscheinungsbilder. Einwirkungsdauer > 5 Jahre. Von einigen
Autoren wird noch eine vierte Phase vorgeschlagen und zwar als manifestiertes
Krankheitsbild nach > 10 Jahren. Die schematische Darstellung des klassischen
Phasenverlaufs und der Stadienklassifizierung haben wir in Abbildung 2
dargestellt. Es ist aber bekannt, dass die Menschen nicht alle gleichermaßen auf
äußere Reizeinflüsse reagieren (siehe [Virchow 1869]).

Die Psychophysiologie vertritt eine individuell spezifische Reaktion und verwirft auf
Grund von entsprechenden Untersuchungen eine reizspezifische Reaktion des
Menschen [Schandry 1998]. Wir haben in Abbildung 3 Modellbeispiele möglicher
individualreaktiver phasenunabhängiger Prozesse auf die langzeitige Einwirkung
mit Bezug auf die Literaturrecherche [Hecht und Balzer 1997] schematisch
dargestellt.
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Abbildung 2: Schema der Stadien der Erkrankungsentwicklung nach Langzeiteinwirkung
von EMFStrahlung im Vergleich mit den Stadien (j , k  und l ) des
Allgemeinen Adaptationssyndroms nach Hans Selye [1953]
I = Aktivierungs-Phase
A = Aktivierung (Erregung), B = positive Stimulierung, C = adaptive Phase
II = latente schwache pathologische Entwicklung
III = starke pathologische Entwicklung
Darstellung auf der Grundlage der Ergebnisse einer Literaturrecherche
[Hecht und Balzer 1997]

Abbildung 3: Mögliche individuelle pathologische Reaktivität nach EMF-Langzeitwirkung
(nicht an die zeitlichen Phasen gebunden) beim Menschen im Vergleich mit
den Stadien (j , k  und l ) des Allgemeinen Adaptationssyndroms nach Hans
Selye [1953]
Darstellung auf der Grundlage der Ergebnisse einer Literaturrecherche
[Hecht und Balzer 1997]
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4.4 Prävalenz der Symptomatik

Die Häufigkeit der pathologischen Symptomatik nimmt mit zunehmender
Einwirkungsdauer (Dienstjahre) zu. Erste derartige Symptome können sich bereits
bei manchen Menschen nach drei Jahren zeigen (seltener). Größtenteils ist diese
Symptomatik (nicht immer treten alle Symptome auf und nicht immer werden alle
untersucht) ab dem 5. Dienstjahr (Einwirkungsjahr) nachweisbar, wenn die
Einwirkung täglich mindestens 2-8 h mindestens fünfmal pro Woche erfolgte und
wenn die Grenzwerte eingehalten oder nicht übermäßig überschritten worden
sind. Starke Ausprägung und größere Häufigkeit der Symptomatik wurde ab
10 Dienstjahren (Einwirkungsdauer) nachgewiesen. Zu dieser Zeit soll die
chronische Manifestierung erfolgen.

In den verschiedensten Arbeiten [Plechanow 1987; Garkawi et al. 1984; Kolodub
1984; Moros 1984; Plechanow 1984; Tjashelova 1983; Krylow et al. 1982;
Kolodub et al. 1979; Rakitin 1977; Abramowitsch-Poljakow et al. 1974; Medwedew
1973; Lysina und Rapoport 1968; Sokolow und Tschulina 1968a und b; Schuh et
al. 1987; Panow und Tjagin 1966; Plechanow und Wedjuschkina 1966;
Drogitschina und Sadtschikowa 1962; Piskunowa und Abramowitsch-Poljakow
1961; Lejtes und Skurichina 1961; Drogitschina 1960] sind daher unterschiedliche
Angaben zur Prävalenz der aufgetretenen Symptomatik angegeben, die von 20-
25 % über 30-60 % und sogar bis 50-90 % Betroffenheit geht. Bei diesen
unterschiedlichen Angaben können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen.
4.5 Faktoren, die die Entwicklung einer Erkrankung durch

athermische/biologische, nicht ionisierende EMF-Strahlung
beeinflussen können

Einwirkungsdauer Frühestens zeigen sich pathologische
Erscheinungen nach ca. 3 Jahren

Einwirkungsdauer > 20 Min täglich, 5x
pro Woche hat keine pathologischen
Folgen

Lebensalter Jüngere Organismen weisen größere
Elektrosensibilität aus, als ältere

Kinder sind besonders zu schützen

Individueller Gesundheitszustand
Elektrosensibilität

Abnehmendes Gesundsein erhöht
zunehmend Elektrosensibilität

Status des Elektrolyt-/Mineral-Haushalts Mineralienmangel und
Schadstoffbelastung erhöht die
Elektrosensibilität

Zusätzliche Stressorwirkungen z. B. Lärm, andere Strahlungen,
Konflikte, Stress, chemische
Schadstoffe
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Wirkstoffe und Medikamente Erregende Stoffe, z. B. Koffein, können
Elektrosensibilität erhöhen

4.6 Bei Früherkennung – effektive Therapie möglich

Wenn die EMF-Symptomatik rechtzeitig erkannt wurde und die Person einen
Arbeitsplatz ohne EMF-Strahlung erhielt, war eine Rückbildung der Symptomatik
zu verzeichnen [Gordon 1966; Drogitschina und Stadtschinowa 1968, 1965]. Das
soll an einem medizinischen Fall [Drogitschina und Stadtschinowa 1968]
demonstriert werden.

Fallbeispiel:

Patient, 22 Jahre, männlich, zeigte drei Jahre nach der Arbeitsaufnahme als
Geräteeinrichter unter EMF-Einfluss von 65-100 MHz bis zu acht Stunden pro Tag
5x in der Woche folgende stark ausgeprägten Symptome:

ð- Erschöpfung

ð- Tagesmüdigkeit

ð- Schlaflosigkeit in der Nacht

ð- starkes Nachlassen der Konzentration bei der Ausübung seiner Arbeit
?  Fehlleistungen

ð- Rauschen in den Ohren

ð- Kraftverlust der Muskulatur

ð- Nervosität

ð- Schilddrüsenüberfunktion

ð- Nachlassen der Sehkraft in der 2. Tageshälfte

ð- Haarausfall

Innerhalb von drei Jahren bei ständiger medizinischer Kontrolle bildete sich, nach
Wechsel an einen Arbeitsplatz ohne EMF-Strahlung, die angeführte Symptomatik
zurück.
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5 Kurzuntersuchungen in Westeuropa und den USA
Als wir 1999 auf dem 10. Montreuxer Stresskongress (Schweiz) einige Ergebnisse
unserer Recherche der russischsprachigen wissenschaftlichen Literatur zur
Wirkung von EMF vortrugen, verursachten wir vor allem bei den USA-
Wissenschaftlern einen Schock. Sie gestanden, dass ihre Forschungsprojekte
höchstens zwei Jahre laufen und sie deshalb keine oder nur schwache Effekte
erzielt hatten. An Studien länger als drei Jahre hatte bisher niemand gedacht.

5.1 Erforschung kurzer und kürzester Einwirkungsdauer von
EMF: ist das ehrliche Forschung?

(Umweltmaterialien Nr. 162 des BUWAL Bundesamts für Wald und Landschaft
(Schweiz): Nicht ionisierende Strahlung: Hochfrequente Strahlung und
Gesundheit. Bern 2003)

Die BUWAL-Dokumentation ist in deutscher Sprache verfasst und enthält
Zusammenfassungen in französischer, italienischer und englischer Sprache. Der
Dokumentation liegen 206 Quellennachweise von wissenschaftlichen Arbeiten zu
Grunde. Davon stammen sieben von osteuropäischen Ländern, vor allem zur
Wirkung von hochfrequenten Mikrowellen auf das Zentralnervensystem,
einschließlich der Schlaffunktion. Die Dokumentation ist reich mit tabellarischen
Literaturübersichten versehen.

In der Zusammenfassung heißt es zwar, dass die Vollständigkeit der
Literaturrecherche von Übersichtsberichten und Übersichtsartikeln überprüft
wurde, eine Vollständigkeit der einschlägigen Literatur kann aber von meiner Seite
aus nicht bescheinigt werden. So fehlen viele Arbeiten aus dem
englischsprachigen Schrifttum und vollständig fehlt die russischsprachige
Fachliteratur (siehe u. a. [Hecht und Balzer 1997]).

In dieser BUWAL-Dokumentation wird in den Tabellen auch der Zeitfaktor der
Einwirkung mit berücksichtigt. Es wurden Wirkungsdauern angeführt

U = Unmittelbar bis 1h
K = Kurzzeit bis 3 Tage
M = Mittel 3 bis 30 Tage
L = Langzeit bis > 1 Monat (ohne Begrenzungsangabe)

Die Ergebnisse einer von mir aus den Tabellen des BUWAL-Dokuments
entnommenen und zusammengestellten Tabelle von wissenschaftlichen Arbeiten
bezüglich der Wirkungsdauer von hochfrequenten Mikrostrahlungen auf
verschiedene Funktionssysteme oder Zustände des Befindens sind in folgender
Tabelle wiedergegeben.

Die Tabelle zeigt, dass von 129 analysierten wissenschaftlichen Arbeiten bzw.
Studien in 44 % auf unmittelbare Wirkung untersucht worden ist. 22,5 % haben
kurzzeitig und 11 % mittelfristig die Wirkungsdauer geprüft. Nur 22,5 % haben die
Wirkungsdauer von hochfrequenten Mikrowellen länger als einen Monat
untersucht.
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Übersicht über die Wirkungsdauer von hochfrequenten Mikrowellen von 129 in der
BUWAL-Dokumentation angeführten wissenschaftlichen Arbeiten oder Studien

bis
1 h

bis
3 Tage

bis
30 Tage

über
30 Tage

Hormonsystem 3 5 3 4

Immunsystem 3 5 3 4

EEG (Wach) 15 4 1 0

Reizwahrnehmung, Reizverarbeitung 10 6 3 1

Herz-Kreislauf 3 2 0 3

Allgemeines Befinden 9 „ „ 6

Kopfschmerzen 7 1 0 4

Schlaf 7 4 2 3

invivo exponierte Blutzellen - - - 4

Insgesamt
57

= 44 %

29

= 22,5 %

14

= 11 %

29

= 22,5 %

Hinzuzufügen ist, dass die in der BUWAL-Dokumentation in Form von
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, allgemeinem Befinden, EEG-

Veränderungen, Informationsverarbeitung, Herz-Kreislauf-,
Hormonsystem und Immunsystem angeführt sind und sich von den

Verfassern mit den Vorstellungen des thermischen Effekts nicht
erklären lassen.

Der athermische Effekt wurde nicht in Erwägung gezogen.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass 66,5 % der Studien höchstens drei Tage
Wirkungsdauer untersucht haben, womit im Höchstfall eine biologische Wirkung,
aber keine gesundheitsschädigende Wirkung erzielt werden konnte. Einige
Wissenschaftler, deren Originalarbeiten mir vorliegen, sind so ehrlich und
schlussfolgern, dass mit ihren Ergebnissen keine Aussagen über Langzeiteffekte
möglich sind [Preece 2000; Krause et al. 2000; Freude et al. 2000].



© Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht 32

5.2 Beispiele von Ergebnissen des Workshops „ Beeinflussen
elektromagnetische Felder von Mobiltelefonen
zentralnervöse Informationsverarbeitungsprozesse des
Menschen? Berlin 2002: Kurzzeiteinwirkungen

Autoren Thema Ergebnisse Schlussfolgerungen n

Alan Preece
2000

EMF-Effekte auf
kognitive Funktionen
des Menschen
EMF: 0,8 m + 50 Hz

ð· ungepulst
915 MHz

ð· gepulst 217 MHz

verbessert: Gedächtnis
Reaktionszeit,
Reaktionsmuster, Vigilanz

ð· Temperaturanstieg im
Gehirn,

ð· Bildung von
Hitzeschockproteinen

ð· Einfluss auf synaptische
Prozesse

ð· Langzeiteffekte lassen sich
nicht ableiten

16

Christina
Krause
et al. 2000

EMF-Effekte auf
Leistung und
oszillatorische
Hirnaktivität
0,25 W

bei Gedächtnisübungen
Veränderungen im 6-8 Hz
und 8-10 Hz EEG-
Wellenband
kürzere Antwortzeiten bei
Reaktions- und
Aufmerksamkeitstest
sowie Kopfrechnen

ð· Funkfrequenzfelder erhöhen
Verarbeitungsgeschwindigkeit
im ZNS und kognitive
Prozesse

ð· Langzeiteffekte lassen sich
nicht ableiten

120

Gabriele
Freude
et al. 2000

Zum Einfluss
elektromagnetischer
Felder von
Mobiltelefonen auf
langsame
Hirnpotenziale (LP)
2,8 W; 9,6 W

langsame Hirnpotentiale
(LP) verändern sich in der
Amplitude bei visuellen
Folgereaktionsaufgaben
und bei Aufgaben zur
Ausweisung einer
Erwartungsschwelle

ð· es bestehen
Wechselwirkungen zwischen
EMF und Strukturen des ZNS

ð· Aussagen über
Langzeiteffekte sind anhand
dieser Ergebnisse nicht
möglich

28

Es erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, warum für
derartige, nichtsbringende Studien (von denen es tausende gibt)

überhaupt Forschungsgelder ausgegeben werden.

5.3 Vertreter des EMF-Thermowirkungsdogmas

bemühen sich mit unlauteren Methoden sowie unwissenschaftlichen
„Forschungen“ und Behauptungen seit ca. 50 Jahren

ð- den wissenschaftlichen Fortschritt bei der Erforschung der
Gesundheitsstörung von EMF-Strahlungen zu verhindern

ð- eine lebenswissenschaftlich fundierte Festlegung von
gesundheitsschützenden Grenzwerten für EMF-Strahlungen zu
vermeiden

ð- den Schutz von Gesundheit und Leben des Menschen vor EMF-
Strahlungen auf unserem Planeten zu ignorieren
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ð- neue Forschungsergebnisse, die nicht ihrem Dogma entsprechen, zu
verschweigen, zu verleumden, lächerlich und „nieder“ zu machen

5.4 Fazit

5.4.1 Lebensprozesse können nicht mit der Methodologie und Methodik der
klassischen Physik erforscht werden

Ein Lebewesen ist nicht die Summe seiner einzelnen Teile, sondern ein
integriertes dynamisches funktionelles System, eben mehr als nur eine
Zusammenstellung von Teilen. Physikalische Methoden sind nicht geeignet
Lebensprozesse zu beschreiben oder Schutzwerte festzulegen. Vielmehr sind
physiologische Untersuchungen, vor allem neurophysiologische, unerlässlich.

5.4.2 Physiologische und pathophysiologische Grundprinzipien sind zum
Erkennen von gesundheitlichen Schäden durch EMF-Strahlungen
unerlässlich

Dazu

1. sind neurophysiologische und neuropsychophysiologische Prozesse zu
untersuchen.

2. ist die Ganzheitlichkeit des Menschen systemische Funktionen:
Selbstregulation, Selbstorganisation Selbstheilung zu berücksichtigen.

3. sind Regulationsprinzip und psychobiologische Rhythmushierarchie
einzubeziehen.

4. sind Zeitfaktor und Physiologie der Zeit mit zu beachten.

5. ist die Wechselbeziehung Sanogenese – Pathogenese in ihrer Dynamik zu
erfassen.

6. ist die unspezifische Reaktivität des Organismus auf Reize jeglicher Art als
Grundprinzip des Lebens zu beachten.

7. ist zu wissen, dass es keine reizspezifische Reaktion gibt und deshalb die
Untersuchung von bestimmten Mikrowellenbereichen oder Handytypen nutzlos
ist.

6 Österreichische Ärztekammer arbeitet vorbildlich
Im September 2005 wurde von mir folgender Beitrag in das Internet gestellt:

„Zur Verharmlosung der gesundheitsrelevanten Wirkung von hochfrequenten
Radio- und Mikrowellenstrahlungen (einschließlich des Mobiltelefonsystems) auf
die Prozesse des Menschen“

(200 Seiten, ca. 500 Literaturquellen), www.hese-project.org

Gleichzeitig übersandte ich diese Unterlagen als CD an Ärztekammern
verschiedener Länder. Nur von der Österreichischen Ärztekammer erhielt ich eine
Antwort, die auch entsprechende Schlussfolgerungen enthielt (Dokumente
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nachfolgend). Diesem Vorbild sollten auch die deutschen Bundes- und
Landesärztekammern nacheifern.
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7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

7.1 Mikrowellensyndrom muss sehr ernst genommen werden

Mit den ausführlichen Darlegungen in meinem Vortrag, auf der Grundlage des
gegenwärtigen lebenswissenschaftlichen Erkenntnisstands zur EMF-Wirkung auf
die Gesundheit der Menschen, unter Einbeziehung historischer Ereignisse und
vergessenen Wissens sowie der Literaturquellen aus West und Ost, beabsichtige
ich

ð- die Bevölkerung wahrheitsgemäß über die möglichen
Gesundheitsstörungen und –schäden aufklären und zu
Gegenmaßnahmen verschiedenster Art (individuell und
gesellschaftlich) zu stimulieren.

Denn auf Grund meiner Kenntnisse, meines Wissens und meiner eigenen
ärztlichen Erfahrungen seit 50 Jahren über die Wirkung von thermischen und
athermischen/biologischen hochfrequenten Mikro- und Radiowellen, kann ich einer
unverantwortlichen Täuschung und Irreführung durch Mobilfunkbetreiber und
deren Apologeten, die sich Wissenschaftler nennen, nicht tatenlos zusehen.

7.2 Die Wahrheit ist keine Panikmache

Diejenigen, die den Warnern vor gesundheitlichen Schäden durch EMF-Strahlung
vorwerfen, „ein Spiel der Angst“ zu betreiben, handeln meines Erachtens
verantwortungslos, weil sie wissenschaftlich fundierte Ergebnisse verschweigen
und Leben und Gesundheit der Menschen nicht auchten. Wo ehrlich und
wissenschaftlich fundiert aufgeklärt wird, Vorsorgemaßnahmen getroffen werden
und ein realer Schutz der Bevölkerung vor den schädlichen Einwirkungen geboten
wird, einschließlich regelmäßiger Gesundheitskontrollen, breitet sich keine Angst
aus.

7.3 Forschung nur mit lebenswissenschaftlichen Ansätzen

Den Verantwortlichen für die Vergabe von Forschungsgeldern möchte ich
empfehlen, vor allem die Forschungsvorhaben zu unterstützen, die der weiteren
Aufklärung der Langzeituntersuchungen der athermischen/biologischen
Wirkungen von leistungsflussdichteschwachen oder sehr schwachen
hochfrequenten Radio- und Mikrowellen dienen, die diesbezüglich die
psychonervalen Regulationsprozesse, den Schlaf des Menschen sowie
chronobiologische und psychoneuroimmunologische Erkenntnisse in den
Mittelpunkt ihrer Forschung stellen, die unschädliche, sichere Methoden zur
Früherkennung von Krebs (bevor die Geschwulst entsteht) entwickeln und
anwenden, die prospektive Studien, nach dem Vorbild der russischen
Wissenschaftler [Hecht und Balzer 1997] oder nach dem Vorbild des Spandauer
Gesundheitssurvey bei Lärmwirkung [Maschke et al. 2003] durchführen, die auch
Interaktionen zu anderen Umweltschadfaktoren, wie z. B. Lärmwirkung,
chemische Umweltverschmutzung (Luft, Wasser, Boden) zu EMF-Wirkungen mit
beachten.
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7.4 Den gestörten Schlaf von Elektrosmogbetroffenen
unbedingt im eigenen Schlafzimmer messen

Wo ein Mobilfunksender aufgestellt werden soll müssen vorher die
Grenzwerte für Lärmbelastung und Schadstoffbelastung geprüft werden.
Des Weiteren sind andere Mikrowellenstrahlungen xxx. Flächendeckend
sollten mit dem ambulanten automatischen elektrophysiologischen
Schlafanalysator Langzeituntersuchungen, insbesondere bei Betroffenen und
Elektrosensiblen, durchgeführt werden.

7.5 Russisches Grenzwertmodell in Deutschland einführen

Den deutschen Behörden möchte ich empfehlen, schnellstens und unverzüglich
das russische Modell für Grenzwerte zum Schutz gegen EMF-Strahlungen
anstelle des SAR-System als Übergangslösung einzuführen, 10 µW/cm² in
Abhängigkeit vom Zeitfaktor, weil der SAR irreal ist, eine Fiktion darstellt und
keinen Schutz gegen EMF-Strahlung sichert. Medizinisch-biologische,
lebenswissenschaftliche und nicht physikalische Forschungen sollten neue
Schutzkriterien erschließen.

Real ist ein individueller biologischer Wirkungsindikator.

7.6 Den Gesetzgebern wird dringend empfohlen zu beschließen:

Vor gesundheitlichen Schäden durch Handynutzung hat jeder Produzent das
Handy mit einer Warnung zu versehen, analog zur Zigarettenindustrie. Z. B.
„Fasse dich kurz“. „Längere Handytelefonate schaden deiner Gesundheit“.

7.7 Mobilfunkbetreiber zur Kostenübernahme von
Gesundheitschecks für Betroffene verpflichten

Die Mobilfunkbetreiber und Betreiber anderer Sendeanlagen sind zu verpflichten,
für die Bewohner ihres Einzugsbereichs jährlich die Kosten für einen
Gesundheitscheck und für die Behandlung aufgetretener Gesundheitsschäden zu
übernehmen.

7.8 Interaktionen mit anderen Schadstofffaktoren beachten

Alle Mobilfunk- und andere Sendeanlagen sind nur dann und dort aufzustellen, wo
kein gesundheitlicher Schaden entstehen kann, das Mitspracherecht der
Anwohner gesichert ist und andere Schadfaktoren (Lärm, Chemie, andere
Sendeanlagen) als Interaktoren ausgeschlossen worden sind.
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7.9 Jedem Bürger aller Länder der Welt möchte ich dringend
empfehlen:

ð- Handygespräche so wenig und so kurz wie möglich zu führen, aber
auch andere EMF-strahlende Gerätesysteme zu meiden (z. B.
schnurloses Telefon im Zimmer, Mikrowellenherde, elektrische
Geräte im Schlafzimmer).

ð- Mobiltelefone sollten nicht verwendet werden von Kindern unter
18 Jahren, Schwangeren, Patienten mit neurologischen
Erkrankungen, Neurasthenie, Psychopathie, Psychosen, Neurosen,
Schlafstörungen, Gedächtnisverlust, Epilepsie-Syndrom und
Herzschrittmacher-Patienten.

ð- Grundsätzlich wird empfohlen, die Mobiltelefongespräche so kurz wir
möglich zu halten.

ð- Nutzen Sie Ihr Handy vorwiegend zum anrufen und schalten Sie es
möglichst danach ab.

7.10 Die Gesundheitsbehörden müssen schnellstens reagieren

Die Gesundheitsbehörden sollten veranlassen, dass eine ärztliche Meldepflicht für
Mikrowellensyndrom-Symptome besteht, wozu auch gehäufte Krebs- und
Leukämieprävalenz zählen sollten.

7.11 Gesunde Lebensweise kann Mikrowellensyndrom
verhindern

Als Arzt möchte ich jeden, der sich durch Stabilisierung seiner Selbstregulation
gegen schädliche äußere Einflüsse (EMF) schützen möchte, empfehlen eine
konsequente, disziplinierte gesunde Lebensweise zu führen. Als Grundlage dafür
möchte ich vorschlagen

ð- Körperbewegung und Aufenthalt in frischer Luft (Wandern, Nordic-
Wandern)

ð- Regulation des Wach-Schlaf-Rhythmus (regelmäßige Zubettgeh- und
Aufstehzeiten)

ð- Rhythmisches Atmen zur Harmonisierung der körperlichen und
psychischen Prozesse

ð- Gewährleistung des Elektrolythaushalts und Stabilisierung der
Selbstregulation durch Naturmineralien (Klinoptilolith-Zeolith,
Montmorillonit), Aminosäuren, vor allem Glyzin und Vitamine,
besonders A, B, C und E

ð- Vermeiden von Alkohol, Coffein, Nikotin, von aufputschenden und
Beruhigungsmitteln

ð- Minimierung der Elektrizität in der Wohnung
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7.12 Kampf gegen Pseudowissenschaft führen

Diese wahrheitsgemäße Darlegungen zu meinem Vortrag gab ich aus voller
Überzeugung von der ärztlichen Ethik und von der Notwendigkeit, Gesundheit und
Leben aller Betroffenen und für die, die von EMF-Strahlungswirkungen noch
getroffen werden können, ab. Da ich aus der 50-jährigen Geschichte des Kampfes
um realen Schutz gegen EMF-Strahlung weiß, dass die Befürworter hoher
Grenzwerte auf pseudowissenschaftlichen Grundlagen und der EMF-
Thermowirkung (die nur ein Teil des Strahleneffekte ist) mit Opponenten nicht
zärtlich umgehen, bin ich mir gewiss, dass ich in Zukunft Repressalien,
Verleumdungen und Diskriminierungen ausgesetzt werde. Diesen
Machenschaften werde ich stolz den Kampf ansagen, wobei ich mich über
Unterstützung derer, denen ich helfen möchte, freuen würde.

Berlin, 07.07.2006 Prof. em. Prof. Dr. med. Karl Hecht

Anmerkung: Die im Text angeführten Literaturquellen können dem Internet
entnommen werden: www.hese-project.org: „Gutachterliche Stellungnahme zur
Zusammenstellung (Synopse) des Stands der Wissenschaft zur Auswirkung von
Hochfrequenzstrahlung auf den menschlichen Körper“



© Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht 40

8 Anhänge

8.1 Mikrowellenkrieg – eine Realität?

Eine Antwort auf diese Frage kann ein Informationspapier, welches im Oktober
1976 von der Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlicht wurde, geben.
Dieses Informationspapier wurde im März 1976 für den Militärischen
Abschirmdienst zur Verfügung gestellt und trägt den Titel:

: „Biologische Effekte von elektromagnetischer Strahlung (Radiowellen,
Mikrowellen). Ergebnisse aus den kommunistischen Ländern Europas und
Asiens.“

In diesem Text heißt es u. a.: „Es konnte keine kommunistische
Forschungsaktivität identifiziert werden, die direkt zu irgendwelchen Angriffswaffen
Bezug hat. Dennoch kennen die sowjetischen Wissenschaftler sehr genau die
biologischen Effekte von Mikrowellenstrahlungen geringer Intensität. Ihre
Erkenntnisse über deren interne Wahrnehmbarkeit und andere Wirkungen beim
Menschen könnten die Sowjets dazu ausnutzen, kleine Sendeeinrichtungen
herzustellen, die Befinden und Leistungsfähigkeit von Soldaten oder auch von
diplomatischem Personal beeinträchtigen können. Selbst als Werkzeug zur
Erlangung von Geständnissen dürfte daher Mikrowellenstrahlung geeignet sein.
Es existieren ausführliche sowjetische Studien über psychophysiologische und
Stoffwechsel-Veränderungen unter Mikrowelleneinfluss; dabei wurden vor allem
die verschiedenen Reaktionen der Gehirnfunktionen auf elektromagnetische
Wellen mit gemischten Frequenzen erforscht. Als physiologischer Strahleneffekt
wurde in Versuchen mit Fröschen Herzinfarkt herbeigeführt. Dazu gelang es,
durch ein Mikrowellensignal geringer Leistungsdichte mit hoher Impulsfrequenz,
das auf die Brust gerichtet wurde, den Herzmuskel zu depolarisieren. Es dürfte
eine Frequenz gefunden worden sein, bei der das gleiche tödliche Ergebnis auch
bei Menschen erzielt werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Störung der
Blutzufuhr zum Gehirn durch geeignete Bestrahlung. Dadurch können schwere
neuropathologische Symptome sowie der Tod verursacht werden, bzw. dauernde
Geisteskrankheit.“

„Bereits 1972 wurde vom Entwicklungszentrum für Armeefahrzeuge eine Studie
unter dem Titel „Analyse des Mikrowellen-Einsatzes bei begrenzten Konflikten“
herausgegeben, die den Nutzen radiofrequenter Energiestrahlung nachweist. Es
werden sowohl die Auswirkungen auf Menschen als auch die auf Material
untersucht, die tödlichen und die nicht-tödlichen Anwendungen, die erforderlich
sein können, um Zeit zu gewinnen. Truppen zu binden und weitere Ziele
auszumachen. Dieser Bericht kommt zu folgenden Schlüssen:

a) Es ist heute möglich, ein Mikrowellen-Sperrstrahlsystem auf Selbstfahrlafetten
oder Armeefahrzeugen ins Kampfgebiet zu bringen, das mit Hilfe bereits
verfügbarer Technologie im Freien befindliche Personen völlig außer Gefecht
setzen kann.
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b) Sehr wichtig wäre es, dass die Strahlenwaffen auch Personen in Fahrzeugen
und Flugzeugen kampfunfähig machen. Dem steht entgegen, dass
Metallflächen und –gitter die Wellen reflektieren.

c) Die gepanzerten Flächen eines normalen Kampfwagens sind mit bekannter
Technologie noch nicht durch Strahlungen zu zerstören.“

Das ehemals geheime Informationspapier beschreibt auch, wie man Soldaten
kampfunfähig machen kann.

„Die schwersten Schäden, die Mikrowellen-Sperrstrahlen anrichten, sind
Hautverbrennungen dritten Grades. Bei Versuchen in Fort Knox, Kentucky,
wurden solche in zwei Sekunden hervorgerufen, wenn die Leistungsdichte
20 W/cm² und die Frequenz nahezu drei Gigahertz betrug. Das gelang mit den
üblichen Küstenwachtgeräten nach dem Stand der Technik Anfang der 70er
Jahre. Was die sowjetischen Erfahrungen mit elektromagnetischer
Energiestrahlung betrifft, so ist diese der amerikanischen zwar sehr ähnlich, aber
nicht ebenbürtig. Es wird jedoch ebenfalls an transportablen Sperrstrahlern
weitergearbeitet. Eng damit hängt es wohl zusammen, dass die Sowjets ihre
Forschungen über Verbrennungen und Heilmaßnahmen dafür vorantreiben:
möglicherweise dienen diese Anstrengungen der Entwicklung von
Gegenmaßnahmen zur Mikrowellen-Sperrstrahlung.“
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8.2 Das deutsche Bundesministerium des Inneren kennt das
Faktum Mikrowellenkrieg und Mikrowellenterror

Dass diese geheimen Dokumente aus der Vergangenheit keine Phantasiegebilde
waren, kann man heute lesen, und zwar in der Zeitschrift

Im Kapitel 2.5 unter Abschnitt 2.5.1 (Seite 39) heißt es:
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